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Landeshauptstadt Magdeburg 

Änderungsantrag 
 

 
Zum Verhandlungsgegenstand 

 
Datum 

DS0500/22/2  öffentlich DS0500/22 02.02.2023 

 

Absender  
 
Finanz- und Grundstücksausschuss 
 

 

Gremium 
 

Sitzungstermin 

Stadtrat 16.02.2023 
 

Kurztitel  
 
Grundsatzbeschluss zum Bau der Verlängerung der Grabower Straße bis zum Anschluss an die 
Büdener Straße 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Grundstücksausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung der bei-
gefügten Änderung des Beschlusstextes der DS0500/22: 
 
Der Punkt 1 des Beschlussvorschlages der Drucksache DS0500/22 wird wie folgt angepasst: 
 

1. a)  Der westliche Teil der Stegelitzer Straße wird Richtung Süden bis zur Büdener 
Straße verlängert. Hierfür ist eine Streckenführung mit den dort ansässigen Unterneh-
men (Amazon, Ottostahl, Patinter) zu erarbeiten. 

 
b)  Von der Schrote bis zur Anbindung an die Büdener Straße wird diese Straße west-
lich des Rewe – Geländes entsprechend der bisherigen Vorplanungen verlängert. 
 
c)  Die Büdener Straße wird im Einmündungsbereich zur Burger Straße entsprechend 
der Vorplanung angepasst. 
 
 

Begründung:  
 
Das Ziel, möglichst vielen im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen eine zweite Zu-
fahrtstrecke zu ermöglichen, wird mit dem Ringschluss über die Stegelitzer Straße wesent-
liche besser erreicht. 
 
Darüber hinaus können Flächen entlang der Schrote weiterhin für dringen notwendige um-
weltrechtliche Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden. 

 
 
Der Finanz- und Grundstücksausschuss stimmt dieser Änderung mit     7 – 0 – 0   zu. 
 
 

Stern 
Vorsitzender FG 
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